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Die Gesetzestexte in Sachen Arbeitnehmerschutz sind im BUCH III – SCHUTZ, SICHER-
HEIT UND GESUNDHEIT DER ARBEITNEHMER des Arbeitsgesetzbuches (Code du tra-
vail) festgehalten. Es enthält die allgemeinen Grundsätze für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer zur Verhütung von Berufsrisiken, zum Gesundheitsschutz, zum Ausschluss der 
Risikofaktoren, zu Schulungen für Arbeitnehmer, usw.

Auszug aus dem Artikel L. 312-1. des Arbeitsgesetzbuches:
 «L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des salariés 

dans tous les aspects liés au travail.»

Auszug aus dem Artikel L. 312-8. des Arbeitsgesetzbuches:
 «(1) L’employeur doit s’assurer que chaque salarié reçoive une forma-

tion à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, spéci-
fiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, notamment 
sous forme d’informations et d’instructions, à l’occasion:

1. de son engagement;
2. d’une mutation ou d’un changement de fonction;
3. de l’introduction ou d’un changement d’un équipement de travail;
4. de l’introduction d’une nouvelle technologie.
 Cette formation doit être adaptée à l’évolution des risques et à 

l’apparition de risques nouveaux, et être répétée périodiquement si 
nécessaire. […]

 (5) Les salariés occupant des postes à risques visés au point 2 de l’article 
L. 326-4, paragraphe (1), doivent suivre une formation appropriée 
complétée par une remise à niveau périodique de leurs connaissances 
en matière de sécurité et de santé.»

Auszug aus dem Artikel L. 313-1. des Arbeitsgesetzbuches:
 «(1) II incombe à chaque salarié de prendre soin, selon ses possibilités, 

de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes 
concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, con-
formément à sa formation et aux instructions de son employeur.

 (2) Afin de réaliser ces objectifs, les salariés doivent en particulier, con-
formément à leur formation et aux instructions de leur employeur:

1. utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dan-
gereuses, équipements de transport et autres moyens;

2. utiliser correctement l’équipement de protection individuelle mis à 

GESETZLICHE VERPFLICHTUNGEN FÜR 

ARBEITGEBER UND ARBEITNEHMER     
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 leur disposition et, après utilisation, le ranger à sa place;
3. ne pas mettre hors service, changer ou déplacer arbitrairement les 

dispositifs de sécurité propres notamment aux machines, appareils, 
outils, installations et bâtiments, et utiliser de tels dispositifs de  
sécurité correctement;

4. signaler immédiatement, à l’employeur et/ou aux salariés désignés et 
aux délégués à la sécurité, toute situation de travail dont ils ont un 
motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et im-
médiat pour la sécurité et la santé ainsi que toute défectuosité consta-
tée dans les systèmes de protection.»

Auszug aus dem Artikel L. 326-4. des Arbeitsgesetzbuches:
 «(1) Est considéré comme poste à risques:
1. tout poste exposant le salarié qui l’occupe à un risque de maladie 

professionnelle, à un risque spécifique d’accident professionnel sur le 
lieu de travail lui-même, à des agents physiques ou biologiques sus-
ceptibles de nuire à sa santé, ou à des agents cancérigènes;

2. tout poste de travail comportant une activité susceptible de mettre 
gravement en danger la sécurité et la santé d’autres salariés ou de 
tiers ainsi que tout poste de travail comportant le contrôle d’une in-
stallation dont la défaillance peut mettre gravement en danger la sé-
curité et la santé de salariés ou de tiers.»



  Eignung für die Waldarbeit
Nicht jeder ist für gefährliche Forstarbeiten geeignet. Waldarbeiter müssen körperlich 
und geistig fit sein. Waldarbeit unter Einfluss von Alkohol und anderen Drogen ist zu 
unterlassen, da sonst die Unfallgefahr erhöht wird.

  Gefahren bei der Waldarbeit
Waldarbeit ist eine schwere und gefährliche Arbeit! Sie sollte daher nur von Fachkun-
digen mit einer entsprechenden Ausbildung ausgeführt werden. Folgende Einfluss-
faktoren und Gesundheitsgefahren wirken auf den Waldarbeiter ein:

• Witterungseinflüsse wie Hitze, Kälte, Regen, Schnee und Wind
• Rutsch- und Sturzgefahr durch Hindernisse, schwieriges Gelände, Nässe 

und Glätte
• Wucht fallender Bäume
• Bruch und Herabfallen von Ästen und Kronenteilen
• Einreißen, Aufplatzen und Zurückschleudern von Stämmen und Ästen
• Ständig wechselnde Arbeitsorte
• Arbeit mit gefährlichen Werkzeugen und Maschinen
• Übertragene Erkrankungen durch Zecken und durch 
 Mikroorganismen in Erde und Totholz (Borreliose, Tetanuserreger, …)
• Kontakt mit erkrankten oder toten Tieren, mit stechenden Insekten 

und mit Bandwurmeier (Tollwut, Hanta-Virus, Fuchsbandwurm, …)
• Hautkontakt mit Pflanzen (Herkulesstaude, …) 

ARBEITSVORBEREITUNG
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Arbeitsunfall (nachgestellt)



Die Gefährdungen können trotzdem verringert werden durch:

• geeignete Ausbildung und regelmässige Auffrischungsschulungen;
• eine angemessene Arbeitsplanung;
• überlegtes Arbeiten und Einlegen von Kurzpausen;
• das Erkennen und richtige Einschätzen von Gefahren;
• das Benutzen von persönlicher Schutzausrüstung (PSA);
• das Arbeiten mit konformen (Gütesiegel, CE-Zeichen, …) und 
 einsatztauglichen Werkzeugen und Maschinen ohne Defekte;
• durch Impfschutz und Unterweisung des Waldarbeiters bei Gefahren 
 durch Tiere, Insekten und Pflanzen.

Wegen des hohen Risikos sollten vor allem folgende Arbeiten nicht alleine durch-
geführt werden:

• Arbeiten mit der Motorsäge
• Arbeiten mit der Seilwinde
• Besteigen von Bäumen

Damit im Notfall schnell geholfen werden kann, muss ständig Ruf-, Sicht- oder z. B. 
Funk- und Telefonverbindung zu anderen Personen gehalten werden.
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  Notfall und Erste Hilfe
Das Ineinandergreifen der Hilfeleistungen nach einem Notfall wird „Rettungskette“ genannt.

Ein wichtiger Bestandteil der „Rettungskette“ ist der Rettungsplan mit Angaben über 
Notruf und Rettungsdienst. Um richtig und schnell helfen zu können,

• sollten die Versicherten als Ersthelfer aus-
gebildet und regelmäßig fortgebildet 
werden;

• sollten vollständige, und an Waldarbeiten 
angepasste Verbandkästen vorhanden sein;

• sollte jeder Versicherte auf der Arbeits-
stätte wissen, wo sich der Verbands kasten 
befindet;

• sollte entnommenes und altes Verband-
material ersetzt werden;

• sollten die Versicherten bei der Arbeit ein 
Forstverbandpäckchen am Körper mit sich 
führen;

• sollten die Versicherten ein Taschenkärtchen 
oder einen Helm einkleber mit allen Anga-
ben für eine Unfallmeldung bei sich haben.

Um die notwendige Hilfe herbeizurufen, sollte vor Arbeitsbeginn eine Funktionsprü-
fung des Mobil telefons am Arbeitsort durchgeführt werden.

10

Sofortmassnahme Notruf Erste Hilfe Rettungsdienst Krankenhaus

Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied



  Arbeitsorganisation
Vor Beginn der Arbeit sollten folgende Fragen geklärt sein:

• WER arbeitet? (Personen, Gruppengröße)
• WO wird gearbeitet? (Arbeitsort)
• WAS muss getan werden? (Art und Ziel der Tätigkeit)
• WELCHE besonderen Gefahren ergeben sich aus dem Arbeitsumfeld? 

(Totholz, Stromleitungen, Steilhang, …)
• WIE soll es getan werden? (Arbeitsverfahren)
• WOMIT soll gearbeitet werden? (Arbeitsmittel, Werkzeuge, Geräte)
• WIE LANGE dauert die Arbeit voraussichtlich? (Zeitumfang)
• WIE VIEL muss getan werden? (Arbeitsumfang)
• WAS muss VORHER getan werden? (Erschließung, Schlagordnung, 

Auszeichnung)
• WAS muss NACHHER getan werden? (Rücken, Entrinden)

  Absicherung des Arbeitsbereichs
Besonders wichtig ist die Absicherung des Arbeitsortes durch Sperrschilder, Zusatz-
schilder, Trassier bänder und/oder Posten.

Soweit der öffentliche Verkehr betroffen ist, müssen die zuständigen Behörden 
benachrichtigt und die strassenverkehrsrechtlichen Bestimmungen eingehalten 
werden (siehe hierzu: Broschüre „Signal isation des chantiers“ der „Commission de 
Circulation de l’Etat“, www.mt.public.lu).

11
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  Maschinen, Werkzeuge und Geräte
Nicht alle auf dem Markt angebotenen Maschinen, Werkzeuge und Geräte sind sicher 
und brauchbar. Beim Kauf sollte auf das CE-Zeichen und die Konformitätserklärung 
geachtet werden.
Auch sichere Werkzeuge und Geräte nützen nur bei:

• fachgerechtem Umgang 
• sicherem Stand
• nicht Gefährden andere Personen

Generell sollten vor jedem Einsatz die Sicherheitseinrichtungen von Maschinen, 
Werkzeugen und Geräten geprüft werden. 

Werkzeuge und Geräte sind vor Arbeitsbeginn zu kontrollieren:

• Stiele und Schäfte sollen riss- und splitterfrei und im Öhr fest verkeilt sein.
• Schneiden und Blätter sollen frei von Scharten und Rissen sein.
• Keile und Spalthämmer sollen frei von Bärten und Rissen sein.

Defekte Teile sollten ausgetauscht werden oder die Maschine ist außer Betrieb zu 
setzen. Die Maschi nen, Werkzeuge und Geräte sind sicher abzulegen, um den Arbei-
ter und andere Personen nicht zu gefährden.

Stahlkeile dürfen nicht verwendet werden, da beim Treiben von Stahlkeilen mit einem 
Stahlhammer die Gefahr besteht dass Stahlteilchen, die vom Keil abspringen, herum-
fliegen können. Sollten dennoch Stahlkeile verwendet werden, dann ist ein Spaltham-
mer mit Kunststoffeinsatz zu verwenden.

Einhandmotorsägen (Baumpflegesägen) dürfen nicht für das Fällen und Entasten 
der Bäume benutzt werden. Es handelt sich hier um ein Spezialgerät für qualifizierte 
Profis welches speziell für das Arbeiten im Baum konzipiert ist und welches nur in der 
Baumpflege anzuwenden ist. Die geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) ist 
zu tragen. 
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   Motorsägen - Persönliche Schutzausrüstung bei Waldarbeiten

Beim Arbeiten mit der Motorsäge ist geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
zu tragen.

Die PSA bei der Waldarbeit besteht aus:

• Kopfschutzkombination bestehend aus 
Helm, Gehörschutz und Gesichtsschutz

• Schutzjacke mit mindestens einem Drit-
tel in Signalfarbe (besonders wichtig bei 
Holzeinschlag)

• Arbeitshandschuhen
• Schnittschutzhose
• Schnittschutzjacke und -handschuhe bei 

Arbeiten in einem Arbeitskorb
• Sicherheitsschuhen mit Stahlkappen und 

Schnittschutzeinlagen

Bei Regen und Nässe sollte zusätzlich Wetterschutzkleidung getragen werden.
Vor Kälte schützen Funktionsunterwäsche und Faserpelz-Kleidung („Zwiebelprinzip“).
Bei Hitze empfiehlt sich das Tragen von Funktionskleidung sowie von leichten Som-
mer-Schnittschutzhosen.

  Sicherheit und Gebrauchswertprüfung

Die persönliche Schutzausrüstung muss dem neu-
sten Stand der Sicherheitstechnik entsprechen. 
Erkennbar ist dies am CE/Eurotest-Zeichen (Ein-
haltung der europäischen Normen) und am Mo-
torsägen-Piktogramm, das Schutzzweck und Leis-
tungswert bei Schnittschutzeinlagen angibt (siehe 
Kapitel „Schnittschutzhosen“). Kennzeichen für 
die Sicherheit sind ebenfalls die Prüfzeichen des 
Kuratoriums für Waldarbeit und Forsttechnik 
(KWF), das den Gebrauchswert prüft. CE/Eurotest - 

Zeichen Motorsägen - Piktogramm

Prüfzeichen des KWF

ARBEITEN MIT DER MOTORSÄGE    



  Kopfschutzkombination

• Der Helm schützt vor herabfallenden und wegschleudernden Gegen-
ständen.

• Der Gehörschutz dämmt Lärm und verhütet Gehörschäden.
• Der Gesichtsschutz hält Sägespäne, Splitter und peitschende Äste ab.

Es gilt darauf zu achten, dass:

• der Helm dunkel und kühl aufbewahrt wird;
• der Helm regelmäßig auf        untersucht 

wird (Sicht- und Quetsch prüfung: bei Knis-
tern oder Haarrissen ist ein Austausch 
nötig);

• schadhafte Teile ausgetauscht werden;
• der Helm nach Beschädigungen oder 

starken Schlägen ausgetauscht wird;
• der Helm nach Herstellerangaben aus-

gewechselt wird (Hersteller datum im 
Helm beachten).

  Schutzhandschuhe
Sie schützen vor Verletzungen der Haut, vor Vibrationen und halten zusätzlich 
Schmutz, Kälte und Nässe ab.

• Bei der Waldarbeit haben sich Leder-
handschuhe (evt. mit Textilrücken) und 
Handschuhe mit Kunststoffbeschichtung 
bewährt. Von Vorteil ist ein elastischer 
Verschluss am Handgelenk, damit keine 
Sägespäne eintreten können.

• Bei Arbeiten mit Drahtseilen (Seilwinde) 
schützt ein Handschuh aus starkem Leder, 
langer Stulpe und Pulsschutz.

• Für Baumpflege-Arbeiten sind Hand-
schuhe mit Schnittschutz erhältlich. 
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  Sicherheitsschuhwerk
Forstsicherheitsschuhe und - stiefel erfüllen folgende Aufgaben:

• Schutz des Fußes vor herabfallenden Teilen und Schnittverletzungen
• Schutz des Fußgelenkes vor Verstauchungen
• Verbesserung der Standsicherheit
• Nässeschutz

Das Schuhwerk sollte folgende Merkmale aufweisen:

• Prüfzeichen (mind. Motorsägen-Piktogramm)
• griffige Sohle mit gutem Profil
• hoher Schaft (bei Stiefeln mit Weitenverstellung)
• Knöchelschutz
• Schnittschutzeinlage
• Zehenschutzkappe

15



  Schnittschutzhose

Schnittschutzhosen enthalten im vorderen 
Beinbereich bis in den Schritt Einlagen, die vor 
Schnitten mit der Motorsäge schützen. Zudem 
bieten sie Schutz vor Prellungen und Schmutz.

Beim Kauf ist es wichtig, auf Prüfzeichen zu 
achten. 

Die Einteilung der Schnittschutzhosen erfolgt 
in drei Schnittschutz klassen, je nachdem bis 
zu welcher Kettengeschwindigkeit der Schutz 
garantiert wird. Dabei darf bei Labortests die 
Schnittschutzeinlage nicht vollständig zerstört 
werden.

Derzeit ist Schnittschutzklasse 1 erforderlich, 
das heißt die Schnittschutzeinlagen müssen 
einer Kettengeschwindigkeit von 20m/Sek. 
standhalten.

Sobald eine Schnittschutzlage beschädigt ist, 
muss die Hose ausgetauscht werden. Bei Be-
schädigung der obersten Stoffschicht kann 
diese Schicht repariert werden. Da Benzin- oder 
Ölflecken die Schutzwirkung beeinträchtigen, 
sollten diese regelmäßig beseitigt werden. Je 
nach Beanspruchung und bei angemessener 
Pflege kann eine Schnittschutzhose bis zu 10 
Jahre eingesetzt werden.

16



   Motorsägen – Allgemeines

Sicherheitstechnische Einrichtungen:

1) Vibrationsgedämpfte Griffe Schutz gegen Durchblutungsstörungen
2) Vorderer Handschutz  zugleich Auslösung der Kettenbremse
3)  Kettenbremse  setzt Kette schlagartig still
4)  Handschutz im Bereich  Schutz gegen Verletzung bei Kettenriss
 des hinteren Griffes  
5)  Kettenfang  Schutz gegen Verletzung bei Kettenriss
6)  Krallenanschlag  zur sicheren Führung bei Fäll- und Trennschnitten
7)  Gashebelsperre verhindert  unbeabsichtigtes Anlaufen der  Sägekette
8)  Kurzschlussschalter  setzt den Motor still
9)  Auspuffabschirmung  gegen Verbrennungen
10)  Kettenschutz  Schutz beim Transport
11)  Griffrohrheizung  Schutz gegen Durchblutungsstörungen, erhöht  

 den Komfort

Vor der Inbetriebnahme der Motorsäge soll eine Sicht- und Funktionsprüfung durch-
geführt werden. Unter eine Sichtprüfung fallen:

• die Kontrolle der Schneidvorrichtung (Kettenspannung, Schärfe)
• die Kontrolle auf lose Schrauben
• das Überprüfen der Handgriffe auf Sauberkeit und Trockenheit
• das Überprüfen der Füllstände

Anschließend sollten folgende Funktionen geprüft werden:

• Gashebel    •  Kettenbremse
• Kettenschmierung   •  Stoppschalter
• Leerlaufeinstellung (Kette muss im Leerlauf zum Stillstand kommen)

17
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   Motorsägen – Inbetriebnahme

  Tanken
Um Gesundheits- und Umweltschäden beim Tanken vorzubeugen, sollten folgende 
Punkte berücksichtigt werden:

• Motor komplett abstellen
• immer an gut belüfteten Orten tanken
• die Maschine nie bei laufendem Motor oder in der Nähe von Feuer betanken
• beim Tanken nicht rauchen
• Sonderkraftstoff (Gerätebenzin, benzol armes Benzin) verwenden
• biologisch abbaubares Kettenöl verwenden
• einen Kombikanister mit Sicherheits-Einfüllstutzen benutzen, um das Verschüt-

ten von Kraftstoff zu vermeiden

18



  Starten
Die Motorsäge wird korrekt gestartet, indem sie

• am Boden oder
• zwischen den Beinen fixiert wird. 

Einen Sicherheitsabstand zu anderen Per sonen von mindestens 2 Meter ein halten.

  Wartung und Pflege
Nur eine gut gewartete Motorsäge gewährleistet eine sichere und effektive Arbeit.
Um dies zu erreichen, ist eine regelmäßige Pflege und Wartung der Motorsäge durch-
zuführen. Hierzu zählen unter anderem:

•  Reinigen und Warten der Führungsschiene:
 -  Führungsschienennut vom Umlenkstern zum Schienenschluss hin säubern.
 -  Grat an der Führungsschiene entfernen, wenn vorhanden.
 -  Durchlässe für das Kettenöl überprüfen, gegebenfalls reinigen.

• Überprüfen der Kettenspannung:
 Die Kettenspannung stimmt, wenn sich die Kette mit zwei Fingern 

noch bewegen lässt und die Treibglieder beim Herausheben der Kette 
noch in der Nut bleiben (Schutzhandschuhe benutzen).
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Kettenteilung (Zoll) Feilendurchmesser (mm)
1/4 " 4,0 mm
0,325" 4,8 mm
3/8" 5,2 mm
0,404" 5,5 mm

• Schärfen der Motorsägenkette:
 -  Um Verletzungen vorzubeugen, sollten Handschuhe getragenwerden.
 - Den richtigen Rundfeilendurchmesser wählen. Dieser ergibt sich  

 aus der Kettenteilung, die auf der Verpackung und dem Schneide- 
 zahn angegeben ist:

 
 -  Beim Feilen einer Motorsägenkette ist auf den korrekten Schärf - 

 winkel zu achten. Dieser sollte in der Regel 30° betragen.

Das Schärfen der Kette mit einer Feillehre erleichtert das Einhalten der 
korrekten Winkel

 - Die Feile wird mit geraden Feilstrichen parallel zum Zahndach geführt. 
 - Die Feile wird immer von innen nach außen geführt.
 - Beim Instandsetzungsvorgang ist darauf zu achten, dass alle Schneide  

 zähne eine einheitliche Länge haben. 
 - Zum Instandsetzen des Tiefenbegrenzers wird eine Tiefenbegrenzerlehre  

 benutzt und dieser mithilfe einer Flachfeile auf die optimale Höhe gefeilt.

20
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 Die Tiefenbegrenzerlehre zeigt, ob und wie weit der Tiefenbegrenzer 
gefeilt werden muss

• Reinigen des Luftfilters:
 Bei verschmutztem Luftfilter sinkt die Motorleistung.

 - Den Luftfilter vorsichtig abnehmen, ohne dass Verunreinigungen in 
 den Vergaser gelangen.

 - Den Luftfilter ausklopfen, mit Seifenwasser auswaschen oder mit  
 Pressluft von innen nach außen ausblasen.

Weitere Wartungsarbeiten an der Motorsäge sollten nur von fachkundigen Person-
en bzw. dem Kundendienst durchgeführt werden, weil Reparaturfehler gravierende 
Sicher heitsrisiken und teure Folgeschäden mit sich bringen können.



   Motorsägen – Handhabung

Bei der Handhabung der Motorsäge sind folgende Punkte einzuhalten:

• Sicherheitsabstand von mindestens 2 Metern beim Arbeiten mit der 
Motorsäge einhalten.

• Wegen Rückschlaggefahr (Kickback), nicht mit der Schienenspitze sägen.
• Auf sicheren Stand achten.
• Nie über Schulterhöhe sägen.
• Die Säge immer fest und sicher in beiden Händen halten.
• Nicht mit laufender Kette gehen  Kettenbremse einlegen.
• Beim Transport den Kettenschutz benutzen.
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   Motorsägen – Windwurf

Mögliche Probleme im Windwurf sind:

• schlechte Begehbarkeit
• Holz unter Spannung
• Bäume im Verhau (übereinander)
• „angeschobene“ Bäume
• hängende Kronenteile
• wipfellose Schaftstücke
• umschlagende Wurzelteller
• gesplittertes Holz
• stehende Wurzelteller

Im Falle eines Windwurfs sollten folgende sicherheitsrelevante Hinweise beachtet 
werden:

• Arbeitseinsatz planen und die erforderliche Ausrüstung festlegen.
• Besonnen und überlegt vorgehen, schwierige Arbeitssituationen 
 gemeinsam beurteilen.
• Nicht nur den einzelnen Stamm beurteilen.
• Im Verhau möglichst nur Trennschnitte führen.
• Mit dem Schlepper oder Bagger entzerren.
• Möglichst in Wurfrichtung und von der Seite her arbeiten.
• Bei aufeinanderliegenden Bäumen von oben beginnen.
• Nicht unter Hängern und „angeschobenen“ Bäumen arbeiten.
• Nicht hinter ungesicherten Wurzeltellern arbeiten.
• Sicherheitsabstand zu Rottenkollegen einhalten.
• Hindernisfreie Rückweichen schaffen.
• Auf sicheren Stand achten.

Der Einsatz von Arbeitsmaschinen kann die Unfallgefahr deutlich reduzieren.
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  Holz unter Spannung
Spannungsverhältnisse vor der Durchführung der Trennschnitte beurteilen und die 
Schnittführung darauf abstellen.

Überlegen, ob sich Spannungen, z. B. durch Entzerren oder Kappen der Baumkrone, 
verringern lassen.

Für alle Bäume unter Spannung gilt:

• Immer zuerst in die Druckseite sägen; aber Vorsicht: Klemmgefahr.
• Dann gefühlvoll in die Zugseite sägen.
• Bei starken Stämmen mit starker Spannung Schnitt seitlich versetzen.
• Bei seitlicher Spannung immer auf der Druckseite stehen.

Stamm auf Oberseite unter Spannung – 
Baum schlägt hoch

Stamm auf Unterseite unter Spannung – 
Baum schlägt nach unten

Starke Stämme und starke Spannung – Baum 
schlägt blitzartig mit großer Kraft aus

Stamm seitlich gespannt – Stamm schlägt 
nach der Seite aus
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  Wurzelteller
Vor dem Trennschnitt:

• Aufrechtstehende oder überhängende 
Wurzelteller sichern.

• Vergewissern, dass sich niemand hinter 
dem Wurzelteller aufhält.

Nach dem Trennschnitt:

• Auf Restspannungen achten.
• Wurzelteller zurückklappen, 
 falls gefahrlos möglich.

Sicherung des Wurzeltellers:

•	 Mit einem gespannten Windenseil oder Seilzug.
•	 Bei lockerem Wurzelmaterial Querholz nicht vergessen.

Vorteil: Wurzelteller kann nach dem Trenn schnitt leicht zurückgeklappt werden.
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MATERIALKUNDE
MS1
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Sicherheitseinrichtungen

2

5

1+211

4

3

6
10
8

9

1. Vorderer Handschutz zgl.

2. Kettenbremse

3. Kettenfang

4. Kettenschutz

5. Handschutz im Bereich des
hinteren Griffes (Knöchelschutz)

6. Gashebelsperre

7. Stoppschalter

9
Arbeiterleichterung
8.    Krallenanschlag
9.    Vibrationsgedämpfte Griffe
10.  Auspuffabschirmung
11.  Griffrohrheizung
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Komplette Schneidgarnitur

1. Kupplung
2. Kupplungsglocke
3. Ritzel

1

3

2

3

3
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Führungsschiene
1. Nutbreite

2. Anzahl Treibglieder

3. Kettenteilung

• Bestellnummer

• Schienenlänge

Mindesttiefe der Nut:
• Bei einer Teilung 0,325“ und bei 3/8“ soll die Tiefe

mind. 6mm sein
• Bei einer Teilung 0,404“ soll die Tiefe mind. 7mm sein

Dies kann man mit Hilfe der Feillehre überprüfen.

0,325“  min 6mm

3/8“ min 6mm
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1. Treibglied

2. Verbindungsglied

3. Linker Schneidezahn

4. Rechter Schneidezahn

5. (Höcker-Treibglied)

5

Aufbau Sägekette
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Sichtprüfung
1. Kontrolle der Schneidvorrichtung

o (Kettenspannung, Schärfe, Kettenfang etc)

2. Kontrolle auf lose Schrauben, Schwert
3. Handgriffe sollen Sauber und Trocken sein
4. Füllstände von Öl und Benzingemisch
5. Prüfen ob das Kraftstoffsystem dicht ist.
6. Zündkerzenstecker richtig sitzt, Funkengefahr!
7. Defekte Teile sofort auswechseln.

7

Corps grand-ducal d’incendie et de secours

Funktionsprüfung

1. Leichtgängigkeit des Gashebels

2. Gashebelsperre

3. Kettenbremse

4. Leerlaufeinstellung (LA)

5. Kettenschmierung

6. Stoppschalter

5

1

2

6 Neu
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6
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